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Rundschreiben an die Saarländischen Radsportvereine –Anpas-
sung der Aufwandsentschädigung für den Einsatz von Saarländi-
schen Kommissären bei Sportveranstaltungen  

Liebe Vereinsvorsitzende, 
Radportfreundinnen und -/freunde, 

im August 2025 wurde für die saarländischen Kommissäre, durch Markus Messinger 
der nachstehende Antrag auf Gleichstellung der Gebühren für den Einsatz als Kom-
missär bei Radsport-Veranstaltungen eingereicht.  

 

Hintergrund dieses Antrags waren die immer wieder auftretenden unterschiedlichen 
Aufwandsentschädigungen bei der Abrechnung des Einsatzes der Kommissäre aus 
den Landesverbänden Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden sowie Württem-
berg. Insbesondere für unsere saarländischen Kommissäre lagen die Aufwandsent-
schädigungen deutlich unter dem Niveau der Kollegen aus den genannten Bundeslän-
dern. Dieses Missverhältnis verursacht nicht nur Verwirrung vor Ort, vielmehr ist dies 
auch wenig motivierend für den ehrenamtlichen Einsatz unserer Kommissäre aus dem 
Saarland.     

Im Sinne der Gleichstellung mit anderen Landesverbänden sowie der Vereinfachung 
der Abrechnung wurde dem Antrag im schriftlichen Umlaufverfahren durch Präsidi-
umsbeschluss vom 12.08.2025 mit Wirkung zum 01.11.2025 stattgegeben. 

NEU - Zuschussordnung für den Einsatz der saarländischen Kommissäre  
ab 01.11.2025:    

60,00 €   VKK  Vorsitzende(r)         
50,00 €   VK     Kommissär(in)       
  0,30 €   Erstattung der Fahrtkosten je Kilometer  

Die Zuschussordnung des SRB wurde entsprechend mit Wirkung zum 
01.11.2025 angepasst. 
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Hinweis: 
Ein Musterformular zur Abrechnung des Einsatzes von Kommissären für Landesmeis-
terschaften liegt als Anlage bei. Hier werden die Kosten vom Verband übernommen. 

 
Achtung! 
Vereine, die als Veranstalter von Wettkämpfen tätig sind müssen zur Abrechnung die 
Vorlage entsprechend anpassen. Dazu gehört das Logo des Veranstalters, die An-
schrift sowie der Hinweis auf die Gemeinnützigkeit des Vereins/Veranstalters mit Da-
tum der Gültigkeit durch das Finanzamt. Da ansonsten die Kommissäre die Einnah-
men nicht im Rahmen der Ehrenamtspauschale bei ihrer privaten Steuererklärung 
geltend machen können.  

 

Muster für Abrechnung bei Einsatz für LVM des SRB: 

 

Saarbrücken, 26.10.2025 

Präsidium  
Saarländischer Radfahrer-Bund e.V. 


